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Die Botschaft des Gemeinderates mit den Erläuterungen zu den Geschäften wird vor der 
Versammlung an alle Haushaltungen verschickt. 
 
Das detaillierte Budget 2026 kann ab Freitag, 31.10.2025 auf der Website der Gemeinde 
Bargen unter http://www.bargen-be.ch/finanzverwaltung heruntergeladen oder bei der Ge-
meindeverwaltung Bargen in schriftlicher Form bezogen werden. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt See-
land, Amthaus, 3270 Aarberg, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden. Die Frist 
beginnt am Tag nach der Versammlung zu laufen. 
 
Verletzungen von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sind an der Versammlung so-
fort zu rügen. 
 
Im Anschluss an die Versammlung offeriert die Gemeinde ein Apéro. 
 
 
Der Gemeinderat Bargen, im November 2025 
 

 

Stimmrecht 
Gemeindeordnung (GO) Einwohnergemeinde Bargen Art. 23 Abs. 1 Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind und das 18. Altersjahr zurück-
gelegt haben, sind stimmberechtigt. Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
entmündigt sind, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen.  

http://www.bargen-be.ch/finanzverwaltung/
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Wahlen – Gesamterneuerungswahlen 

1.1 Gemeinderat, sieben Mitglieder 
Gemeinderatsmitglieder Marc Känel stellt sich nicht zur Wiederwahl. 
 
Die 6 verbleibenden, bisherigen Ratsmitglieder stellen sich für die Legislatur 
vom 01.01.2026 bis 31.12.2029 zur Wiederwahl: 
 

 Christian Linder, Jg. 1982, Ressort Schule und Kultur (Vize-Gemeinde-
präsident) 

 Christian Bracher, Jg. 1984, Ressort Bau- und Planung 

 Dario Känel, Jg. 1986, Ressort Gemeindebetriebe 

 Janik Schwab, Jg. 1996, Ressort Öffentliche Sicherheit, Forst- und Land-
wirtschaft und Pachtland 

 Fabian Weber, Jg. 1990, Ressort Soziales und Alter 

 Samuel Zysset, Jg. 1983, Ressort Liegenschaften und Friedhof 
 
Mittels Flugblatt wurden die Stimmberechtigten gebeten, Wahlvorschläge ein-
zureichen. Innert der Frist (gem. Art. 54 Abs. 2 Gemeindeordnung, GO) sind 
keine Wahlvorschläge eingegangen. 
 
Der Gemeinderat ist weiterhin bemüht, den Stimmberechtigten eine eigene No-
mination unterbreiten zu können. Hierzu steht ihm gemäss Art. 54 Abs. 5 GO 
das Recht zu bis 5 Tage vor dem Wahltag einen Vorschlag zu unterbreiten. In 
diesem Fall würden die Stimmberechtigten via Homepage über die Nomination 
informiert. Interessierte Personen können sich jederzeit direkt bei einem Ge-
meinderat melden. 
 
Nach Art. 55c der Gemeindeordnung erklärt der Präsident die Vorgeschlagenen 
als gewählt, wenn nicht mehr Vorschläge vorliegen als Sitze zu besetzen sind. 
 

Es liegen nicht mehr Wahlvorschläge vor, als Sitze zu besetzen sind. Aus die-
sem Grund erklärt der Präsident alle vorgeschlagenen Personen als gewählt. 
 

Marc Känel, Gemeindepräsident 

 

1.2 Gemeindepräsidium 
Marc Känel tritt aus dem Gemeinderat aus und steht somit nicht zur Wiederwahl 
als Gemeindepräsident zur Verfügung. Zur Neuwahl stellt sich Christian Bra-
cher. 
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Der Wahlvorschlag wurde nicht vermehrt. Christian Bracher ist als Gemeinde-
präsident gewählt erklärt. 

 
Marc Känel, Gemeindepräsident 

 

 

Finanzen 

2.1 Orientierung über die Finanzplanung 2025-2030 
 

Der nachgeführte Finanzplan weist für die Planungsjahre 2025-2030 folgende 
provisorische Ergebnisse aus: 
 
Allgemeiner Haushalt 

(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis allg. 
Haushalt 

-307.8 -424.7 -289.6 -188.6 -155.6 -180.4 

Finanzpolitische Reserve 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Neubewertungsreserve 
FV 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Schwankungsreserve  64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 

Bilanzüberschuss 1'886.5 1'461.9 1'172.2 983.6 828.0 647.6 

Der allgemeine Haushalt weist in den nächsten Jahren lediglich Aufwandüber-
schüsse aus, wobei diese stark von den kommenden Steuerträgen und – damit 
verbunden – den Beiträgen aus dem kantonalen Finanzausgleich abhängig 
sind. Eine Prognose ist hier nicht zuletzt auch aufgrund der Unsicherheiten bei 
den Unternehmensteuern schwierig. In der momentanen Prognose wurde ins-
besondere mit einem baulichen Wachstum aufgrund der Ortsplanungsrevision 
gerechnet. Nebst dem vorhandenen, jedoch stetig sinkenden Bilanzüberschuss 
bestehet noch eine Rücklage in der Schwankungsreserve. Die Tragbarkeit des 
Finanzhaushalts ist bis zum Ende der Planungsjahre gewährleistet. 
 
Wasserversorgung 
(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis Wasser -58.7 -48.8 -84.6 -85.6 -86.7 -87.8 

Entwicklung Bilanzausgleich 670.2 621.5 536.9 451.3 364.6 276.9 

Entwicklung Werterhaltsbestand 938.8 1'012.4 1'119.8 1'216.0 1'312.3 1'408.5 

Die Wasserversorgung weist in den nächsten Jahren stets Aufwandüber-
schüsse aus. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Gebühren 
auch mittelfristig kostendeckend sind. In jedem Fall ist zur Deckung der Defizite 
ein ausreichender Bilanzausgleich vorhanden. 
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Abwasserentsorgung 
(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis Abwasser -95.4 -53.2 -67.1 -68.5 -69.8 -71.2 

Entwicklung Bilanzausgleich 348.6 295.4 228.3 159.8 90 18.8 

Entwicklung Werterhaltsbestand 1'366.0 1'434.8 1'515.3 1'586.7 1'658.1 1'729.6 

Die Abwasserentsorgung weist in der Prognose stetige Ausgabenüberschüsse 
auf. 
Für die Planungsjahre 2025-2030 ist zur Deckung der Defizite ein ausreichender 
Bilanzausgleich vorhanden. 
 
Abfallentsorgung 
(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis Abfall -24.2 16.3 13.7 13.8 12.8 11.8 

Entwicklung Bilanzausgleich 60.5 76.9 90.6 104.4 117.2 129.1 

Aufgrund der Planung, dass ab 2026 wieder Gebühren für die Grünabfuhr ein-
geführt werden, wird die Abfallentsorgung ab dem Jahr 2026 ausgeglichen sein. 
Der Bestand des Bilanzausgleichs kann dadurch aufgefangen und gesichert 
werden.  
 
Kommunikationsanlage (Gemeindebetrieb) 
(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis Kommunikationsan-
lage 

25.6 -10.7 -8.5 -9.0 -10.4 -10.6 

Entwicklung Bilanzausgleich 611.1 600.4 591.8 582.8 572.4 561.8 

Werterhalt 2.8 2.8 1.3 0.0 0.0 0.0 

Die SF Kommunikationsanlage weist im aktuellen Finanzplan hauptsächlich 
Aufwandüberschüsse aus. Da diese nur gering ausfallen, sollte die Tragbarkeit 
gemäss ursprünglicher Planung und Tragbarkeitsberechnung gewährleistet 
sein. 
 
 
Elektrizitätsversorgung 
(Beträge in 1000 Fr.) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jahresergebnis Elektroversorgung -213.2 -43.8 -29.4 -40.0 -54.0 -68.2 

Entwicklung Bilanzausgleich 992.0 948.2 918.8 878.7 824.7 756.5 

Werterhalt 17.8 21.8 0.0 47.0 86.9 126.8 

Die Aufwandüberschüsse in der Elektrizitätsversorgung entsprechen der finanz-
politischen Zielsetzung, die Ertragsüberschüsse resp. den Bilanzausgleich vo-
rangehender Jahre laufend abzubauen. Sie entstehen einerseits durch die Er-
höhung der Aktivierungsgrenze von Investitionen, andererseits durch höhere 
Verwaltungskosten infolge der Anstellung eines Geschäftsleiters der Gemein-
debetriebe. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass im allgemeinen Haushalt sowie in sämtlichen Spe-
zialfinanzierung am Ende des Planungszeitraums ein Bilanzüberschuss ausge-
wiesen wird. Trotzdem werden die Spezialfinanzierungen und deren Entwick-
lung weiterhin beobachtet.  
 
Marc Känel, Gemeindepräsident 
 

 

2.2 Budget 2026 
 

 Beschlussfassung Budget 2026 

 Festsetzung der Gemeindesteueranlage für natürliche und 
 juristische Personen  

 Festsetzung der Liegenschaftssteueranlage 

 Festsetzung jährlich wiederkehrende Wassergebühren 

 

Das Budget 2026 basiert auf den Eingaben aus den Ressorts sowie den ge-
planten Investitionsvorhaben.  
 
Es wird auf folgende Besonderheiten hingewiesen: 
 
Allgemeiner Haushalt 

 Bei der Budgetierung des Steuerertrags wurde der hochgerechnete Steuer-
ertrag des aktuellen Jahres als Basis herbeigezogen, die Zuwachsraten für 
die Folgejahre wurden gemäss Empfehlungen der Kant. Planungsgruppe 
eingerechnet. In den Prognosen sind auch die Annahmen über das bauli-
che Wachstum gemäss Ortsplanungsrevision berücksichtigt worden. 

 Bei den juristischen Personen ist die Steuerprognose schwierig; im Budget 
2026 wird auf einen Mittelwert der sehr stark schwankenden Vorjahreszah-
len abgestützt. Anderseits wird auf die Budgetierung von Rückstellungen 
für Steuerrückzahlungen verzichtet. 
 

Spezialfinanzierungen 

 Die internen Verrechnungen wurden gemäss neuem Gemeinderatsbe-
schluss vom 25.06.2024 vorgesehen.  

 Im Bereich der Spezialfinanzierung Kommunikationsanlage wird auf diese 
internen Verrechnungen verzichtet. Ausserdem erfolgt eine Verrechnung 
der Fasermiete zwischen der Elektrizitätsversorgung und der Kommunikati-
onsanlage, welche das Ergebnis in der Kommunikationsanlage verbessert.  
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 Im Bereich Abfallentsorgung hat die Baukommission die erneute Einfüh-
rung einer Gebühr für die Grünabfuhr geprüft und der Gemeinderat die Ein-
führung beschlossen. Der Ertrag wurde im Budget 2026 bereits berücksich-
tigt. 

 
Budgetvorlage 

Dem Budget 2026 liegen folgende Ansätze für Steueranlagen und wiederkeh-
rende Gebühren zugrunde: 
 
Wasserversorgung 
Verbrauchsgebühr CHF   1.20 /m³ nach Verbrauch zzgl. MwSt. 
Grundgebühr CHF 50.00 m³/h Nennbelastung/Wasserzähler zzgl. MwSt. 

 
Abwasserentsorgung 
Verbrauchsgebühr CHF   2.00 /m³ gemäss Wasserverbrauch zzgl. MwSt. 
Grundgebühr CHF 40.00 m3/h Nennbelastung des Wasserzählers zzgl. MwSt. 

 
Abfallentsorgung 
Grundgebühren CHF   60.00 Person/Jahr 
  CHF 240.00 Familie/Jahr ab mind. 4 Personen 
  CHF   65.00 pro Gewerbe 
 
Grünabfuhr CHF   70.00 Container 140 Liter 
  CHF 120.00 Container 240 Liter 
  CHF 330.00 Container 660 Liter 
  CHF 385.00 Container 770 Liter 
  CHF 550.00 Container 1'100 Liter 

 
Das vorliegende Budget beinhaltet die Budgeteingaben aus den Departementen 
und basiert auf einer Steueranlage von 1.84, den Wachstumsprognoseannah-
men aus der Gemeindeverwaltung sowie den Steuerprognosewerten der Kan-
tonalen Planungsgruppe Bern. Es weist folgende Ergebnisse aus: 
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Budget 
2026 

Budget 
2025 

Rechnung 
2024 

Gesamthaushalt    

Aufwand Gesamthaushalt 7'207'740.08 7'123'256.54 7'112'829.11 

Ertrag Gesamthaushalt 6'645'837.86 6'463'052.08 7'092'969.75 

Ergebnis Gesamthaushalt -561'902.22 -660'204.46 -19'859.36 

Allgemeiner Haushalt    

Aufwand allgemeiner Haushalt 4'719'593.32 4'544'333.24 4'178'637.36 

Ertrag allgemeiner Haushalt 4'294'921.34 4'272'775.63 4'269'072.50 

Ergebnis allgemeiner Haushalt -424'671.98 -271'557.61 90'435.14 

Kommunikationsanlage    

Aufwand Kommunikationsanlage 92'458.42 121'858.42 153'764.36 

Ertrag Kommunikationsanlage 81'719.10 145'097.45 150'514.02 

Ergebnis Kommunikationsanlage -10'739.32 23'239.03 -3'250.34 

Wasserversorgung    

Aufwand Wasserversorgung 253'382.18 249'295.43 196'860.01 

Ertrag Wasserversorgung 204'599.18 210'575.43 206'475.46 

Ergebnis Wasserversorgung -48'783.00 -38'720.00 9'615.45 

Abwasserentsorgung    

Aufwand Abwasserentsorgung 285'714.24 332'764.57 263'676.60 

Ertrag Abwasserentsorgung 232'516.24 252'329.57 323'791.38 

Ergebnis Abwasserentsorgung -53’198.00 -80'435.00 60'114.78 

Abfall    

Aufwand Abfall 101'199.27 99'699.26 93'160.56 

Ertrag Abfall 117'500.00 75'000.00 75'134.82 

Ergebnis Abfall 16'300.73 -24'199.26 -18'025.74 

Elektrizitätsversorgung    

Aufwand Elektrizitätsversorgung 1'755'392.65 1'775'305.62 2'226'730.22 

Ertrag Elektrizitätsversorgung 1'711'582.00 1'506'774.00 2'064'766.46 

Ergebnis Elektrizitätsversorgung -43'810.65 -268'531.62 -161'963.76 

Soziales und Dorfkultur    

Aufwand Soziales und Dorfkultur 0.00 0.00 0.00 

Ertrag Soziales und Dorfkultur 3’000.00 0.00 3'215.11 

Ergebnis Soziales und Dorfkultur 3’000.00 0.00 3'215.11 

 
 

Investitionsprogramm/-budget 2026 

Das Investitionsprogramm stellt entgegen des Budgets keine Ausgabenkompe-
tenz für den Gemeinderat oder Kommissionen dar; die darin enthaltenen Mittel 
können erst ausgelöst werden, wenn das dafür zuständige Organ (Gemeinde-
versammlung oder Gemeinderat) einen konkreten Verpflichtungskredit gespro-
chen hat. Das Investitionsprogramm wirkt sich einzig in Bezug auf die daraus 
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abgeleiteten Abschreibungen auf das Budget aus, dient aber auch zur Planung 
der Eigen-/Fremdmittel. 
Folgende Investitionen – resp. deren Abschreibungen - sind in das vorliegende 
Budget eingerechnet: 
 

Projekt Finanzierung Kosten in Fr. 

Spielgeräte Kindergarten Steuern 50'000.00 

Sanierung Zufahrt Rössli Steuern 100'000.00 

Perimeterdämmung MZH Steuern 50'000.00 

Vorprojekt Kirchrain Steuern 40'000.00 

Sanierung Heizung Schulhäuser Steuern 200'000.00 

Modul Kreditorenworkflow Steuern 25'000.00 

Neumöblierung Lehrerzimmer Steuern 13'000.00 

Vorprojekt Wasserbauplan Bauelebach Steuern 10'000.00 

Podest Geräteraum MZH Steuern 25'000.00 

Zaunerweiterung MZH Süd Steuern 15'000.00 

Ersatz ÖB Neugasse Steuern 20'000.00 

Investitionsbeitrag OSZ Aarberg Steuern 2'600'000.00 

Sanierung Schanzenweg Steuern 41'000.00 

Sanierung Verlängerung Brügglimattweg (Flurweg) Steuern 100'000.00 

Nettoinvestitionen Steuerhaushalt   3'289'000.00 

Wasserleitung Neuenburgstrasse Nr. 3 – 19 Wasser 150'000.00 

Nettoinvestitionen Wasser   150'000.00 

Erneuerung GEP  Abwasser 80'000.00 

Nettoinvestitionen Abwasser   80'000.00 

Elektro 16kV-Kabel Erschliessung Aspi Elektrizitätvers. 110'000.00 

Vorprojekt Peak Shave Speicher Elektrizitätvers. 20'000.00 

Nettoinvestitionen Elektrizitätsversorgung   130'000.00 

Nettoinvestitionen Gesamtrechnung   3’649'000.00 

 

Da für die Investitionen separate Verpflichtungskredite gesprochen werden 
müssen, ist das Investitionsprogramm nicht Bestandteil der Budgetvorlage; die 
Versammlung nimmt vom Investitionsprogramm deshalb lediglich Kenntnis.   
 
 
Der detaillierte Bericht zum Budget 2026 kann bei der Gemeindeverwaltung 
Bargen bezogen oder auf der Website www.bargen-be.ch heruntergeladen wer-
den. 
 
Marc Känel, Gemeindepräsident 

http://www.bargen-be.ch/
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

1. Die Gemeindesteueranlage für natürliche und juristische Personen wird per 2026 
unverändert auf 1.84 festgesetzt. 

2. Die Liegenschaftssteuer wird per 2026 unverändert auf 1.2 ‰ des amtlichen Wertes 
festgesetzt. 

3. Die jährlich wiederkehrenden Wassergebühren werden per 2026 unverändert beibe-
halten. 

4. Das Budget 2026 der Einwohnergemeinde Bargen wird mit folgenden Zahlen ge-
nehmigt: 
    Budget 2026 

Gesamthaushalt     

Aufwand Gesamthaushalt CHF 7'207'740.08 

Ertrag Gesamthaushalt CHF 6'645'837.86 

Ergebnis Gesamthaushalt CHF -561'902.22 

      

Allgemeiner Haushalt     

Aufwand allgemeiner Haushalt CHF 4'719'593.32 

Ertrag allgemeiner Haushalt CHF 4'294'921.34 

Ergebnis allgemeiner Haushalt CHF -424'671.98 

      

Kommunikationsanlage     

Aufwand Kommunikationsanlage CHF 92'458.42 

Ertrag Kommunikationsanlage CHF 81'719.10 

Ergebnis Kommunikationsanlage CHF -10'739.32 

      

Wasserversorgung     

Aufwand Wasserversorgung CHF 253'382.18 

Ertrag Wasserversorgung CHF 204'599.18 

Ergebnis Wasserversorgung CHF -48'783.00 

      

Abwasserentsorgung     

Aufwand Abwasserentsorgung CHF 285'714.24 

Ertrag Abwasserentsorgung CHF 232'516.24 

Ergebnis Abwasserentsorgung CHF -53198.00 

      

Abfall     

Aufwand Abfall CHF 101'199.27 

Ertrag Abfall CHF 117'500.00 

Ergebnis Abfall CHF 16'300.73 

      

Elektrizitätsnetz    

Aufwand Elektrizitätsnetz CHF 1'755'392.65 

Ertrag Elektrizitätsnetz CHF 1'711'582.00 

Ergebnis Elektrizitätsnetz CHF -43'810.65 

   

Soziales und Dorfkultur   

Aufwand Soziales und Dorfkultur CHF 0.00 

Ertrag Soziales und Dorfkultur CHF 3’000.00 

Ergebnis Soziales und Dorfkultur CHF 3’000.00 
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2.3 Wahl Rechnungsprüfungsorgan 
 
Das Mandat mit unserem Rechnungsprüfungsorgan BDO AG läuft per Ende 
2025 aus. Für die Amtsdauer von 2026 bis 2029 muss die Gemeinde Bargen 
eine Rechnungsprüfungs- und Datenschutzaufsichtsstelle bestimmen. Der Ge-
meinderat hat bei zwei Firmen Offerten für die Rechnungsprüfung eingeholt 
und zuhanden der Gemeindeversammlung einen Wahlvorschlag ausgearbei-
tet. 
 
- BDO AG, Längfeldweg 116A, 2504 Biel (bisher) 

- ROD Treuhand AG, Solothurnstrasse 22, 3322 Urtenen-Schönbühl 
 
Die Rechnungsprüfung umfasst folgende Aufträge/Dienstleistungen: Revision 
Jahresrechnung und Zwischenrevision, Datenschutzaufsichtsstelle. 
 
Marc Känel, Gemeindeprädient 
 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die ROD Treuhand AG 
als Revisionsorgan für die Amtsdauer von 2026 bis 2029 zu wählen. 

 

 

3 Kenntnisnahme Verpflichtungskreditabrechnungen  
 
Ortsplanungsrevision 

 

Die Kreditabrechnung zur Investition für die Ortsplanungsrevision liegt vor. 
 
Ortsplanungsrevision 
Kredit Gemeinderat unter fak. Referendum  Fr. 130'000.00 
Nachkredit Gemeinderat 02.09.2025 Fr. 12'874.60 
Kosten brutto inkl. MwSt. Fr. 142'874.60 

Unterschreitung inkl. MwSt. Fr. 0.00 
   

 

Erläuterungen zur Kreditabrechnung Ortsplanungsrevision: 
Die Umsetzung der Ortsplanungsrevision hat insgesamt lange gedauert. Ge-
startet wurde das Projekt im Jahr 2018. Wegen Corona mussten die gesamten 
Planungssitzungen (damals mit einem Ortsplanungsausschuss) ausgesetzt 
werden. Im Jahr 2021 wurde das Verfahren wieder intensiviert und fortgesetzt. 
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Die ungewollten Hürden mit dem kantonalen Amt für Gemeinden und Raumord-
nung AGR hatten zusätzlichen Aufwand des Ortsplaners zur Folge. Diese lange 
Zeitspanne inkl. der Teuerung haben letztendlich dazu geführt, dass die ur-
sprüngliche Kreditplanung nicht eingehalten werden konnte. 
Der Nachkredit wurde in der Kompetenz des Gemeinderates genehmigt. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung zur Ortsplanungsrevision an der Sit-
zung vom 2. September 2025 genehmigt. 
 
Bracher Christian, Gemeinderat Ressort Bau und Planung 
 
 

Ersatz Steuerung Pumphaus Niederriedstrasse (Software) 

 
Die Kreditabrechnung zum Ersatz der Steuerung Pumphaus Niederriedstrasse 
(Software) liegt vor. 
 
Ersatz Steuerung Pumphaus Niederriedstrasse (Software) 
Kredit Gemeinderat unter fak. Referendum  Fr. 52'000.00 
Kosten brutto inkl. MwSt. Fr. 44'172.75 

Unterschreitung inkl. MwSt. Fr. 7'827.25 
   
Einnahmen Fr. 0.00 
MwSt. Fr. 3'309.89 
Kosten netto exkl. MwSt. Fr. 40'862.86 

Unterschreitung netto exkl. MwSt. Fr. 11'137.14 

 
Beschluss 
Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung Ersatz Steuerung Pumphaus Nie-
derriedstrasse (Software) an der Sitzung vom 2. September 2025 genehmigt. 
 
Dario Känel, Gemeinderat Ressort Gemeindebetriebe 
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4 Verpflichtungskredit für die Mittelspannungserschliessung 
Aspi 

 
Der Weiler Aspi wurde bis zum Jahr 1990 ab dem Niederspannungsnetz der 
Gemeinde Kallnach versorgt. Bei einer periodischen Kontrolle wurde festge-
stellt, dass die Sicherheitsvorschriften so nicht eingehalten werden können. 
Damals wurden zwei Varianten erarbeitet um dieses Problem zu lösen. 

 Variante 1 Ersatz der bestehenden Niederspannungsleitung 

 Variante 2 Bau einer Trafostation und Mittelspannungsleitung ab Freilei-
tung BKW 

Die Bevölkerung entschied sich für die teurere Variante der Mittelspannungser-
schliessung Aspi ab Freileitung der BKW. 
 
Im Jahr 2021 hat die Bevölkerung beschlossen, das Aspi mit dem Glasfasernetz 
der Gemeinde zu erschliessen. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls der 
Kredit für die Elektro Leerrohrerschliessung in der Höhe von CHF 90'000.00 ge-
sprochen. Das Projekt wurde mit der Absicht, eine Neuerschliessung des Aspi 
per 16kV-Kabel im Jahr 2025 umzusetzen, durchgeführt. Im Finanzplan wurde 
ein Betrag für den Kabelzug von CHF 200'000.00 eingerechnet. Der Marktpreis 
hat sich für das Jahr 2026 positiv entwickelt, sodass das Projekt mit einer Inves-
tition von CHF 110’00.00 umgesetzt werden könnte. 
 
Um die produzierte Energie aus Bargen möglichst im eigenen Netz 
zu halten und um Netzausfälle durch Sturmschäden zu vermeiden, soll die be-
stehende Leitung von der Freileitung abgehängt und neu durch den Boden zur 
Trafostation Moosgasse 21a verlegt werden. Von Oktober 2024 bis Oktober 
2025 kam es zu elf Netzausfällen, die durch eine Bodenleitung hätten vermie-
den werden können. 
 
Die Elektrizitätsversorgung hat drei Angebote zum Vergleich eingeholt. Auf-
grund der Erfahrung im Hochspannungs-Netzbau, der Netzkenntnisse und des 
Sicherheitskonzepts des EV Bargen würde die Planung und Projektierung der 
BKW übertragen. Bis auf den Freileitungsschalter würde, die im Jahr 1990 er-
stellte Infrastruktur, weiterverwendet. Durch den Rückbau dieser Netzüberga-
bepunkt, könnten jährlich CHF 1'000.00 eingespart werden. Die Anlage aus dem 
Jahr 1990 ist aufgrund der 35-jährigen Abschreibedauer bereits komplett abge-
schrieben. Jedoch aufgrund stetiger Instandhaltungsarbeiten und Erneuerun-
gen ist die Anlage in tadellosem Zustand und kann noch längere Zeit ohne 
grosse Kosten so weiter betrieben werden. 
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Im Jahr 2015 hat die ElCom die Anlagebuchhaltung in die Netzebenen 5 (Mit-
telspannung) und 7 (Niederspannung) unterteilt. Die Elektrizitätsversorgung 
Bargen hat seit jeher damit zu kämpfen, die Überdeckung der Netzebene 5 ab-
zubauen. Diese Überdeckung kommt durch den hohen Verbrauch der Industrie 
zustande. Über mehrere Jahre wurden zu viele Einnahmen für einen geringen 
Netzunterhalt eingenommen. Mit der Umsetzung der 16kV-Erschliessung Aspi 
könnte die Überdeckung weitgehend abgebaut werden. Für die Kunden in der 
Grundversorgung hat dieses Projekt kaum merkliche finanzielle Auswirkungen 
in den kommenden Jahren. Eine Erhöhung der Netznutzungskosten ist nicht 
geplant. 
 
Die Gemeindebetriebskommission hat beim Gemeinderat einen Verpflichtungs-
kredit in der Höhe von 110'000.00 beantragt. Die Investition wird zu 100% über 
die Spezialfinanzierung abgedeckt und belastet den Steuerhaushalt nicht.  
Der Gemeinderat hat den Kredit in seiner Sitzung vom 01. Juli 2025 bewilligt. 
Während der 30-tägigen Einsprachefrist kam ein fakultatives Referendum aus 
der Bevölkerung zustande. Das Komitee hat aus den folgenden Gründen seine 
Bedenken zum Projekt geäussert: 

 Generelle Zukunft der Elektrizitätsversorgung Bargen 

 Preisdifferenz zur Grundversorgung der BKW 

 Übernahme Weiler Aspi durch BKW  

 Ausfallbedenken aufgrund Sticherschliessung 
 
Kommt das Referendum zustande, so unterbreitet der Gemeinderat das Ge-
schäft in der Regel innerhalb von acht Monaten der Gemeindeversammlung zur 
Beschlussfassung. 
 
Dario Känel, Ressort Gemeindebetriebe 
 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Der Gemeinderat Bargen beantragt der Gemeindeversammlung Bargen die Ge-
nehmigung des Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 110'000.00 für die 
Mittelspannungserschliessung Aspi ab Trafostation Moosgasse. 
 
 

  



 Ordentliche Gemeindeversammlung 02. Dezember 2025 
 
 

 
 

15 

5 Verpflichtungskredit für die Neugestaltung Friedhof 
 

Jörg Känel hat an der Gemeindever-
sammlung vom 02. Juni 2022 den 
Wunsch eines neuen Gemeinschafts-
grabs geäussert. Dieses Anliegen 
wurde von der Liegenschaftskommis-
sion aufgenommen und besprochen. 
Im Herbst 2022 wurden die Bedürf-
nisse der Bevölkerung anhand einer 
Umfrage aufgenommen. 
Da die Liegenschaftskommission auf-
gelöst wurde, konnte für die Neuge-
staltung eine Arbeitsgruppe mit Per-
sonen aus der Bevölkerung gegrün-
det werden. Diese setzt sich aus Jörg 
Känel, Käthy Scheurer und Michael 
Mühlethaler seitens der Einwohner-
gemeinde sowie Therese Läderach 
seitens der Kirchgemeinde zusam-
men. Im Januar 2024 fand die erste 
Sitzung der Arbeitsgruppe Friedhof 
statt. Die Anliegen der Bevölkerung 
wurden diskutiert und aufgenommen.  
Im Februar 2024 wurde der Auftrag 
für ein Vorprojekt an die Keller Freiraumplanung GmbH erteilt. 
Die grösste Herausforderung an der Neugestaltung ist die Lage des Friedhofs. 
Aufgrund des starken Gefälles ist eine behindertengerechte Gestaltung nur sehr 
schwer umsetzbar. Hinzu kommen die Anliegen des Denkmalschutzes. Die 
Friedhofsmauer ist geschützt und muss grösstenteils aufrechterhalten werden. 
Beide Punkte sind für eine Baubewilligung zwingend erforderlich. 
Zusammen mit der Arbeitsgruppe, dem Denkmalschutz und Procap wurde ein 
Projekt erarbeitet, welches an einer Infoveranstaltung am 12. Februar 2025 der 
Bevölkerung vorgestellt wurde. Das Projekt kam bei der Bevölkerung sehr gut 
an. 
Die Anmerkungen der Bevölkerung wurden aufgenommen und geprüft. Jürg 
Keller hat im April 2024 eine Grobkostenschätzung von +/-20% erstellt, welche 
als Grundlage für den Antrag an der Gemeindeversammlung dient.  
 
Der Kirchgemeinde wurde das Projekt ebenfalls vorgestellt, mit dem Ziel einer 
finanziellen Beteiligung am Zugang zur Kirche (Kostenpunkt ca. CHF 20'000). 
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Die Kirchgemeinde hat das Anliegen geprüft und stimmt über die Beteiligung an 
der nächsten Kirchgemeindeversammlung ab. 
Die Burgergemeinde würde sich mit einem maximalen Betrag von CHF 
20'000.00 an der neuen Bepflanzung beteiligen. 
Die Denkmalpflege unterstützt Restaurierungen von geschützten Objekten fi-
nanziell. In der Regel ist dies ein prozentualer Wert, welcher zum jetzigen Zeit-
punkt nicht abgeschätzt werden kann. 
 
Die Arbeitsgruppe hat zwei Varianten erarbeitet, über die an der Gemeindever-
sammlung vom 2. Dezember 2025 abgestimmt werden soll. Damit den Bedürf-
nissen der Bevölkerung für zeitgemässe, individuelle Bestattungsformen ge-
recht werden kann, bevorzugt die Arbeitsgruppe die Variante 2. Dank der finan-
ziellen Unterstützung durch die Kirch- und Burgergemeinde könnten die Ausga-
ben der Einwohnergemeinde auf rund 200 000 CHF begrenzt werden. 
 
Variante 1: 
Umsetzen des gesamten Projekts exkl. Sanierung der Friedhof Mauer: 

 Behinderten gerechte Rampe Friedhof Nord 

 Neues Gemeinschaftsgrab oberhalb der Kirche (Kirchpark Süd) 

 Urnenfeld in der Blumenwiese (Kirchpark Süd) 

 Urnenhain, Bestattung unter Bäumen (Kirchpark Süd) 

 Lebensweg  

 Sanierung bestehende Plätze und Wege 

 Sanierung / Umbau Wege Urnen- / Sargreihen Friedhof Nord 

 Neuer barrierefreier Zugang zur Kirche 

 Einfriedungen / Geländer / Metallbau gesamter Friedhof 

 Begrünung bestehender Friedhof Nord 

 Ausstattungen / Sitzgelegenheiten allgemein 

 Installationen Beleuchtung 
Total inkl. MwSt. CHF 335'400.00 
 
Variante 2: 
Sanierung Friedhof Süd und MUSS Kriterien Procap 

 Neues Gemeinschaftsgrab oberhalb der Kirche (Kirchpark Süd) 

 Urnenfeld in der Blumenwiese (Kirchpark Süd) 

 Urnenhain, Bestattung unter Bäumen (Kirchpark Süd) 

 Lebensweg  

 Neuer barrierefreier Zugang zur Kirche 

 Einfriedungen / Geländer / Metallbau gesamter Friedhof 

 Ausstattungen / Sitzgelegenheiten allgemein 
Total inkl. MwSt. CHF 238'600.00 
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Bei beiden Varianten sind sämtliche Planungshonorare eingerechnet. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt die Ablehnung beider Varianten. Das Projekt 
wurde an der Gemeinderatssitzung vom 2. September 2025 ausgiebig disku-
tiert. Ausschlaggeben für die Empfehlung ist die angespannte Finanzlage der 
Gemeinde. In den nächsten Jahren müssen relevante, kostspielige Projekte 
umgesetzt werden. Dies führt zu einer schlechten Prognose des Finanzplans 
für die Jahre 2025 bis 2030. 
 
Antrag der Arbeitsgruppe Friedhof an die Gemeindeversammlung 
 
Variante 1) 
Die Arbeitsgruppe Friedhof beantragt der Gemeindeversammlung Bargen die 
Genehmigung des Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 340'000.00 für 
die Neugestaltung Friedhof gemäss Variante 1. 
 
oder 
 
Variante 2) 
Die Arbeitsgruppe Friedhof beantragt der Gemeindeversammlung Bargen die 
Genehmigung des Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 240'000.00 für 
die Neugestaltung Friedhof gemäss Variante 2. 
 
Samuel Zysset, Ressort Liegenschaften und Friedhof 
 

Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 
Der Gemeinderat Bargen beantragt der Gemeindeversammlung Bargen die Va-
riante 1 und Variante 2 abzulehnen. 
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6 Orientierung Gemeinderat 

 
Smart Meter Rollout 
 
Die Einführung der Smart Meter ist seit dem 1. Januar 2018 gesetzlich vorge-
schrieben (Stromversorgungsgesetz und Stromversorgungs-Verordnung). Die 
Smart Meter sind Teil der Energiestrategie 2050, welcher das Schweizer Stimm-
volk im Jahr 2017 zugestimmt hat. Bis Ende 2027 müssen mindestens 80 Pro-
zent der Messeinrichtungen im Versorgungsgebiet der Elektrizitätsversorgung 
Bargen (EVB) einem Smart Meter entsprechen. 
 
An der Gemeinderatssitzung vom 10. August 2021 wurde der Antrag für den 
Verpflichtungskredit zu Handen der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 
2021 vom Gemeinderat angenommen. 
Die EVB plante den Rollout der Smart Meter in den Jahren 2023 und 2024 um-
zusetzen. Als Datenmedium wird ein Lichtwellenleiter des FttH-Netzes in Bar-
gen genutzt. Das Stimmvolk hat den Verpflichtungskredit von CHF 820'000 an 
der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 2021 bewilligt. 
 
Die Smart Meter und die gesamte Infrastruktur wurden durch die Firma Semax 
AG aus Cham geliefert. Den Einbau der Zähler und der Rückbau der Rundsteu-
erempfänger wurde durch die Energie Wasser Aarberg AG ausgeführt.  
 
Im Herbst konnte der Pilotversuch an den Gemeindeliegenschaften erfolgreich 
abgeschlossen werden, sodass Anfang 2024 mit dem Rollout gestartet werden 
konnte. Bis Ende 2024 wurden 99% aller Zähler ersetzt und die Vorgabe der 
Behörden erfüllt. Durch die automatische Datenübertragung der Zählerwerte 
wurden die definitiven Quartalsrechnungen auf das Jahr 2025 eingeführt und 
die Akontorechnungen abgeschafft. Bis Ende 2025 ist zudem die komplette Ab-
lösung der Rundsteueranlage geplant, welche aktuell zur Steuerung der Stras-
senbeleuchtung dient. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Arbeiten kann der 
gesprochene Verpflichtungskredit abgeschlossen werden. Die Gemeindebe-
triebskommission ist zuversichtlich, dass das Projekt mit Gesamtkosten von 
rund CHF 600'000 abgeschlossen werden kann. 
 
Gemeindebetriebskommission Bargen 
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Stromtarife 2026 - Informationen zu den Stromtarifen 

 
Mit den Änderungen des Stromversorgungsgesetzes und den entsprechenden 
Verordnungsbestimmungen ergeben sich per 1. Januar 2026 verschiedene Än-
derungen auf Tarif- und Kostenseite. Im Folgenden erfahren Sie, wie und warum 
sich die Preise ändern: 
 
Energie 
 

Die Strommärkte befinden sich im Wandel. Während die langfristigen Beschaf-
fungskosten rückläufig sind, steigt die Volatilität auf den Spot- und Regelener-
giemärkten. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Gesamtbeschaffungskosten 
um +7.4 % pro kWh. Auf das Geschäftsjahr 2026 wird aufgrund der Fixkosten 
aus Beschaffung und Vertrieb ein Grundpreis für die Energie eingeführt. Unter 
Einbezug der Deckungsdifferenzen aus Vorjahren ergeben sich folgende Tarif-
anpassungen: 
 
Tarif Standard Gewerbe 

Grundpreis +5.00 CHF/Mt (100 %) +5.00 CHF/Mt (100 %) 

Arbeitspreis -0.8 Rp./kWh (-5.2 %) -0.8 Rp./kWh (-5.2 %) 

 
Netznutzung 
 

Die erhöhten Anforderungen an das Verteilnetz machen dessen Betrieb und 
Unterhalt teurer. Zudem führt der steigende Eigenverbrauch durch PV-Anlagen 
zu tieferen Absatzmengen. Ab 2026 werden die Messkosten jedoch separat auf-
geführt. Dadurch sinken die Netzkosten um -11.9 % pro kWh. Unter Berücksich-
tigung der Deckungsdifferenzen bleiben die Netztarife unverändert, während die 
vorgelagerten Netzzulagen leicht sinken: 
 
Tarif Standard Gewerbe 

Alle Tarifkomponenten unverändert unverändert 

              

Netzzulagen 
(SDL, Stromreserve, solidarisierte Kosten)   -0.05 Rp./kWh 

 
(-6.4 %) 

 
Messung 
 

Die Kosten für das Messwesen werden per 1. Januar 2026 über ein separates 
Messentgelt erhoben (Art. 17a StromVG). Die durchgeführte Umstellung auf 
Smart-Meter war aufwendig, ermöglicht dafür das Erfassen von Lastgangswer-
ten und die Fernauslesung. Zudem steht seit dem abgeschlossenen Zähler-
wechsel das Kundenportal zur Verfügung. Es gelten die folgenden Messtarife 
(Niederspannung): 
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Direktmessung 6.50 CHF/Mt 
Indirekte Messung 30.00 CHF/Mt 
 
Abgaben an das Gemeinwesen 
 

Der Netzzuschlag gemäss Art. 35 EnG sowie die Gemeindeabgabe bleiben un-
verändert. 
 
Links: 
Strompreisübersicht Schweiz https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ 
Elcom www.elcom.admin.ch 
 
Gemeindebetriebskommission Bargen 
 

 

 

  

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/
http://www.elcom.admin.ch/
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Information zur Sanierung der Wasserkraftanlagen Schiffenen (SCHEM) 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
Die Gemeinde Bargen ist direkt von einem bedeutenden Infrastrukturprojekt be-
troffen: der Sanierung der Wasserkraftanlagen von Schiffenen (SCHEM). Die-
ses Projekt wird von der Groupe E und dem Kanton Freiburg getragen und ver-
folgt das Ziel, die ökologischen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung zu ver-
bessern. 
 
Was ist geplant? 
Ein unterirdischer Stollen soll künftig Wasser vom Schiffenensee zum Murten-
see leiten. Dabei entsteht ein neues Kraftwerk mit höherer Fallhöhe, was die 
Stromproduktion effizienter und umweltfreundlicher macht. Die Anlage wird rund 
100 GWh mehr Strom pro Jahr liefern – genug für etwa 23'000 zusätzliche 
Haushalte. 
 
Was bedeutet das für Bargen? 
Als Gemeinde im Seeland beobachten wir die Auswirkungen auf Landwirt-
schaft und Grundwasser besonders genau. Die baulichen Eingriffe könnten 
den Grundwasserspiegel und die Bewässerungssysteme beeinflussen. Deshalb 
stehen wir in engem Austausch mit Pro Agricultura Seeland und Jakob Etter, 
ehemaliger Grossrat und Gemeindepräsident von Treiten, um die Interessen 
unserer Einwohner, Landwirte und Pächter zu vertreten. 
 
Unser Engagement 
Der Gemeinderat Bargen setzt sich dafür ein, dass: 

 die landwirtschaftlichen Bedürfnisse berücksichtigt werden, 

 die Anliegen der Bevölkerung ernst genommen werden, 

 Transparenz während des gesamten Projektverlaufs gewährleistet ist. 
 
Wir werden Sie weiterhin informieren und stehen für Fragen und Anliegen gerne 
zur Verfügung. An der nächsten Gemeindeversammlung werde ich einen kur-
zen Überblick zum aktuellen Stand geben. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Janik Schwab, Gemeinderat Bargen – Ressort öffentliche Sicherheit, Forst, 
Landwirtschaft und Pachtland 
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Notfalltreffpunkt 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Bargen 
 
Was tun, wenn die Kommunikationsmittel ausfallen, die Stromversorgung un-
terbrochen ist oder ein grösseres Ereignis Bargen betrifft? Für solche Situatio-
nen wurde schweizweit ein Netz von Notfalltreffpunkten (NTP) eingerichtet – 
auch unsere Gemeinde ist Teil davon. 
 
Der Notfalltreffpunkt dient als erste behördliche Anlaufstelle für die Bevölke-
rung. Hier erhalten Sie Informationen, können Hilfe anfordern oder sich mit an-
deren koordinieren. Die Gemeinden Bargen, Kappelen und Aarberg arbeiten 
eng zusammen, um die Infrastruktur und Abläufe regelmässig zu überprüfen 
und zu verbessern. 
 
Am 13. Oktober 2025 fand die jährliche Übung für das Kernteam der Gemein-
den zusammen mit dem Zivilschutz Region Aarberg und der Regio Feuerwehr 
Aarberg im Mehrzweckgebäude Aarolina in Aarberg statt. Die Regio Feuer-
wehr Aarberg stellte die gesamte Infrastruktur auf. Die Gemeinde Bargen ist 
im Ereignisfall für den Erstbetrieb des Notfalltreffpunkts verantwortlich. Danach 
übernehmen die Mitglieder des Gemeindeverbands öffentliche Sicherheit Re-
gio Seeland Zivilschutz den Betrieb und unterstützen die Gemeindebehörden. 
Der Treffpunkt wird so lange weiterbetrieben, bis die Strom- resp. die Grund-
versorgung wiederhergestellt ist. 
 
Als Gemeinderat im Ressort öffentliche Sicherheit ist es mir ein Anliegen, dass 
wir in Bargen gut vorbereitet sind. Der Notfalltreffpunkt ist ein wichtiger Be-
standteil unserer Vorsorge. Informieren Sie sich unter www.notfalltreffpunkt.ch 
und sprechen Sie mit uns, wenn Sie Fragen oder Ideen haben. 
 
Bleiben Sie sicher – und informiert. 
 
Herzlich 
Janik Schwab, Gemeinderat Bargen – Ressort öffentliche Sicherheit, Forst, 
Landwirtschaft und Pachtland 
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Grünabfuhr 
 

Wiedereinführung der Vignetten für Grüncontainer ab 2026 
 
Die Aufwände der gesamten Kehrichtabfuhr werden durch die Spezialfinanzie-
rung Abfall gedeckt. Die Einnahmen aus den Kehricht-Grundgebühren werden 
die Aufwände ab 2027 nicht mehr decken. Aus diesem Grund hat der Gemein-
derat bereits im vergangenen Jahr die zuständige Baukommission beauftragt, 
Lösungen zu suchen. 
 
Es wurden sämtliche Ausgaben von Hauskehricht bis Spezialsammlungen wie 
Pet, Papier, etc. geprüft und im Gegenzug die Möglichkeiten der Einnahmen-
seiten angeschaut. Gestützt darauf hat sich der Gemeinderat entschieden, ab 
dem Jahr 2026 wiederum Jahresgebühren für die Grünabfuhr einzuführen. Die 
Besitzer von Grüncontainer müssen somit ab Januar 2026 auf ihren Container 
eine Jahresvignette anbringen, damit die Behälter durch die beauftragte Firma 
geleert werden. Die Vignetten können ab Dezember 2025 bei der Gemeinde-
verwaltung gekauft werden. 
 
Die Preise für die Container wurden wie folgt festgelegt:  
 
Container bis 140 Liter CHF 70.00 
Container bis 240 Liter CHF 120.00 
Container bis 660 Liter CHF 330.00 
Container bis 770 Liter CHF 385.00 
Container bis 1'100 Liter CHF 550.00 
 

 

Reduktion Häckseldienst 
 

Um Kosten einzusparen wurde ferner beschlossen, den Häckseldienst nur 

noch 3 x pro Jahr anzubieten. Der Häckseldienst wird ab 2026 noch im Feb-

ruar, April und November durchgeführt werden. Sobald die genauen Daten be-

kannt sind, wir die Bevölkerung mittels Flugblatt darüber informiert. 

 

Gemeinderat und Baukommission Bargen 
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7 Verschiedenes 

 

Wasserhärte Tabelle in fH (=französische Härte) 
  0 bis   7 sehr weich 
  7 bis 15 weich 
15 bis 25 mittel - hart 
25 bis 32 ziemlich hart 
32 bis 42 (sehr) hart 
 
Die Wasserhärte der Gemeinde Bargen beträgt 32.7°f. 
 
 

Resultatblatt zu Untersuchungsbericht des Trinkwassers 
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Vielen Dank 
 
Wir möchten allen Vereinen danken, die sich für unser Dorf engagieren und ver-
schiedene Aktivitäten organisieren, wie Anlässe, Ständchen, Backen, Singen, 
Theater spielen, Fitness und Gesundheitsaktivitäten und vieles mehr. Ein be-
sonderer Dank geht an die Vereine, die den Gemeinderat und die Kulturkom-
mission bei ihren Veranstaltungen unterstützen. 
 
Ein starker Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind für das Dorfle-
ben von grosser Bedeutung. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenar-
beit mit den Vereinen und wünschen allen viel Erfolg, Durchhaltevermögen und 
gutes Gelingen bei all ihren zukünftigen Plänen und Projekten! 
 
 
Kulturkommission & Gemeinderat Bargen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bargenchronik als Weihnachtsgeschenk 
 

….suchen Sie noch ein spezielles Weihnachtsge-
schenk? 
 
Die Dorfchronik kann noch zum Preis von Fr. 49.00 auf 
der Verwaltung gekauft oder zuzüglich der Versandkos-
ten von Fr. 7.00 bestellt werden. 
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Ihr Vereinsbeitrag könnte hier stehen 

 
Beiträge der Vereine und anderen Organisationen können an dieser Stelle er-
scheinen. Bitte reichen Sie Ihre Mitteilungen, Bilder etc. bis jeweils 2 Monate 
vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwaltung ein (in elektroni-
scher Form). 
 
Gemeinderat Bargen 
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Burgergemeinde Bargen  
www.burger-bargen.ch 

 

Ab Ende Oktober Deckästeverkauf 
Murtenstrasse 2   3282 Bargen  www.aarehof-bargen.ch  
 

28.November 2025   20:00 Uhr   
Burgerversammlung in MZH 
 
20.Dezember 2025   (09:00  - 11:00 Uhr) 
Weihnachtsbaumverkauf auf Dorfplatz 
 
14.März 2026   (09:00  - 12:00 Uhr) 
Waldtag mit anschliessender Verpflegung 

 
 

 
Waldtag 2025 

  

http://www.burger-bargen.ch/
http://www.aarehof-bargen.ch/
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Kennen Sie schon die Jobbörse der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss 

und Umgebung? 

Seit einigen Jahren vermittelt unsere Fachstelle mit der Jobbörse zwischen Ju-

gendlichen, die gerne einen kleinen Nebenjob hätten und Jobanbietenden. Das 

können Privatpersonen, Stiftungen, Vereine oder sogar Unternehmen sein. 

Brauchen Sie zum Beispiel Aushilfe in ihrem Garten, beim Fensterputz oder in 

der Betreuung von Kindern oder Haustieren, oder ganz etwas anderes? Dann 

melden Sie sich direkt bei unserer Fachstelle und wir vermitteln eine:n Jugend-

liche:n an Sie. Mit einem Jobangebot bieten Sie jungen Menschen die Möglich-

keit, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu machen, wertvolle Fähigkeiten zu 

erwerben und natürlich auch den kleinen Zustupf ans Sackgeld.  

Da die Jobbörse, wie die Kinder- und Jugendfachstelle auch, in vielen Gemein-

den im Seeland vermittelt, nehmen wir auch gerne Jobangebote ausserhalb von 

Lyss in unsere Jobbörse auf. Wir von der Fachstelle, sowie die Jugendlichen, 

die gerne arbeiten würden, freuen sich auf Ihre Aufträge und Arbeiten! 

Das Büro der Jobbörse erreichen Sie telefonisch unter 078 244 88 85 oder per 

Mail an jobbörse@kifs-lyss.ch. Weitere Informationen zur Jobbörse finden Sie 

auf der Homepage der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung 

www.kjfs-lyss.ch. 

 

 

 

 

  

http://www.kjfs-lyss.ch/
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Zu- und Wegzüge; Geburten und Todesfälle in der Gemeinde Bargen 

 

01.11.2024 – 31.10.2025 

 

Zuzüge 112 Personen 

 

Wegzüge 112 Personen 

 

Geburten 9 Kinder 

 

Todesfälle 11 Personen 

 

Per Ende Oktober 2025 zählt unsere Gemeinde total 1’136 Einwohnerinnen 

und Einwohner. 
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TaxMe Online mit BE-Login 
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«Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig in-
spirieren» 
 

 

Mit dem Programm «Vor unserer Tür» wollen 

zehn Gemeinden der Agglomeration Biel-Lyss 

ihre Erholungsräume aufwerten und vernet-

zen. Der Orpunder Gemeindepräsident Oliver 

Matti ist überzeugt, dass die Beteiligten vom 

gemeinsamen Vorgehen und der Koordination 

durch seeland.biel/bienne profitieren. 

 

 

Was ist das Ziel des Programms «Vor unserer 
Tür»? 
Vor allem möchte seeland.biel/bienne die Gemein-
den bei der Schaffung und Pflege von Erholungs- und Freiräumen unterstützen. 
Häufig geht es dabei um Grünflächen, öffentliche Plätze, Spazierwege oder 
Freizeiteinrichtungen, aber auch um ökologisch wertvolle Flächen oder die An-
passung an den Klimawandel. 
 
Gibt es ein aktuelles Beispiel eines neu geschaffenen Freiraums in  
Orpund? 
Anlässlich der Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision wünschte sich die Bevölke-
rung einen Dorfplatz – einen zentralen Ort, wo man verweilen und sich begeg-
nen kann. Den konnten wir mit einer entsprechenden Gestaltung schaffen. Ein 
anderes Beispiel ist das Aarebeizli mit Badewiese, das in Zusammenarbeit mit 
einem Gastrobetrieb auf einem zuvor ungenutzten Areal der Gemeinde ent-
stand. Es gibt in vielen Gemeinden das Bedürfnis, geeignete Flächen für Frei-
zeit, Sport und Spiel zu nutzen. 
 
Wie steht es um die Vernetzung von ökologischen Lebensräumen? Ist sie 
auch ein verbreitetes Anliegen? 
Sicher, zum Beispiel die Begrünung und Beschattung von Strassenräumen, was 
dann halt manchmal zulasten der Parkplätze geht. Auch die Diskussionen rund 

Oliver Matti ist Gemeindeprä-
sident von Orpund und Präsi-
dent der Konferenz Agglome-
ration Biel des Gemeindenetz-
werks seeland.biel/bienne. 
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um die grossflächige Holzerei im Bieler Längholz zeigt, dass ökologische Auf-
wertungen ein Bedürfnis sind. 
 
Wie profitieren die Gemeinden vom gemeinsamen Vorgehen mit «Vor 
unserer Tür»? 
Durch den Austausch an Workshops können die Gemeinden von Erfahrungen 
der anderen lernen und zusammen Ideen entwickeln. So entstehen Synergien. 
seeland.biel/bienne sammelt die Informationen auf der Website www.vor-unse-
rer-tuer.ch, damit man sie bei Bedarf abrufen kann, und schafft Gefässe für die 
Kommunikation untereinander. 
 
Inwiefern kann bei der Freiraumgestaltung auch die Bevölkerung mitwir-
ken? 
Zum Beispiel im Rahmen einer Partizipation oder einer Ideenwerkstatt, wie wir 
sie auch in Orpund schon durchgeführt haben. Eine Gemeinde kann sich auch 
direkt an Vereine, Schulen oder Unternehmen wenden, um die Bedürfnisse ab-
zuholen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. «Vor unserer Tür» will die Ge-
meinden auch motivieren, dieses Potenzial zu nutzen. 
 
Als nächstes sind nun sogenannte Themenspaziergänge geplant. Was ist 
das? 
Da verspreche ich mir viel davon. Eine Gemeinde lädt die anderen zu sich ein 
und stellt ihnen eine Idee vor, zu der sie Anregungen erhalten möchte. Das soll 
auf einem Spaziergang geschehen, auf dem man sich eine Situation vor Ort 
anschaut und Erfahrungen austauscht. Das hat bei den Beteiligten sicher eine 
nachhaltigere Wirkung, als wenn man nur an einer Sitzung darüber diskutiert. 
Davon profitiert in erster Linie die einladende Gemeinde, aber der Austausch 
kann auch die anderen inspirieren, wenn sie vielleicht ähnliche Bedürfnisse ha-
ben. 
 
 
Mehr Infos zum Thema: 
www.seeland-biel-bienne.ch 
www.vor-unserer-tuer.ch 

  

http://www.vor-unserer-tuer.ch/
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Betreuung von Angehörigen: Über Grenzverletzungen reden 
 

Die Betreuung und Pflege einer angehörigen Person kann erfüllend sein, aber 
auch sehr belasten. Oft geraten betreuende Angehörige an ihre Grenzen – kör-
perlich und emotional. Umso wichtiger ist es für alle involvierten Personen, die 
Situation regelmässig zu reflektieren. Frühzeitige Entlastung hilft, Grenzverlet-
zungen zu vermeiden. Fachstellen bieten Beratung und Unterstützung bei 
schwierigen familiären Situationen, oft kostenlos und vertraulich. 
 
Wie geht es Ihnen mit Ihrer Betreuungssituation? Füllen Sie jetzt den Selbsttest 
«Ich pflege zu Hause» aus, kostenlos und anonym: www.ichpflege.ch. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter www.be.ch/limit sowie im Faltblatt «Betreu-
ung und Pflege von Angehörigen» der Berner Interventionsstelle gegen Häusli-
che Gewalt. Beziehen Sie es kostenlos unter www.be.ch/big > Publikationen 
(https://www.big.sid.be.ch/de/start/publikationen/informationsmaterialien.html) 
 
 
Kanton Bern, Berner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt 
 

 

  

http://www.ichpflege.ch/
http://www.be.ch/limit
(https:/www.big.sid.be.ch/de/start/publikationen/informationsmaterialien.html)
https://www.big.sid.be.ch/de/start/publikationen/informationsmaterialien.html
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Abstimmungen und Wahlen – Stimmkarte unterschreiben 
 
Haben Sie die Ausweiskarte unterschrieben? 
 
Bitte beachten Sie, dass Abstimmungscouverts ohne unterschriebene Stimm-
karte nicht gezählt werden dürfen. 
Die Zustellung muss rechtzeitig erfolgen und im amtlichen Zustell- und Antwort-
kuvert (mit Fenster) abgegeben werden. 
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Gemeindeverwaltung Bargen 
 
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung Bargen helfen Ihnen bei Fragen 
im Zusammenhang mit der Gemeinde gerne weiter: 
 
Telefon: 032 392 12 78 
Telefon Gemeindebetriebe 079 812 23 14 
E-Mail: info@bargen-be.ch 
Schalteröffnungszeiten: Montag – Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 
 Dienstag zusätzlich 14.00 bis 18.00 Uhr 
 
Können Sie uns nicht zu den ordentlichen Öffnungszeiten besuchen, vereinba-
ren Sie mit uns einen individuellen Termin! 
 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Feiertage wie folgt geschlossen: 

 
Freitag, 19. Dezember 2025 bis Sonntag, 04. Januar 2026 

 
Ab dem 05. Januar 2026 sind wir zu den obenerwähnten Schalteröffnungszeiten 
wieder für Sie da. 

 

 

  

mailto:info@bargen-be.ch
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Es freut uns, Sie an der Gemeindeversammlung 
 

begrüssen zu dürfen. 
 
 
 
 
 
 

Bereits heute wünschen Ihnen der Gemeinderat 
und das Verwaltungsteam 

 

 
 
 
 
 
 


